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Von den Hainholz-Prozessen bis zur Planung des Biosphärenreservats 
’’Südharz” (Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen)
-  knapp 40 Jahre Naturschutz für die Südharzer Gipskarstlandschaft

From the Hainholz lawsuit to the planned Biosphere Reserve “Southern Harz” 
(Niedersachsen, Sachsen-Anhalt and Thüringen)
-  nearly 40 years of nature conservation for the Southern Harz gypsum karst 
landscape

Friedhart Knolle und Firouz Vladi

Sum m ary
The gypsum karst landscape in the southern foothills of the Harz Mountains is of extreme high 
geo- and biodiversity. Gypsum deposits of good quality are the reason why many gypsum 
quarries are still worked in this landscape of European interest for nature conservation. A short 
history of the conflicts in this area from the Hainholz lawsuit to the planned Biosphere Reserve 
’’Southern Harz” over a span of nearly 40 years of nature conservation and a short literature 
review is given.

1. DIE SÜDHARZER
GIPSKARSTLANDSCHAFT

Die Gipskarstlandschaft des Südharzes ist 
ein in Europa einmaliger Naturraum, der sich 
über Teile der Länder Niedersachsen, Thü
ringen und Sachsen-Anhalt erstreckt. Auf
grund einer für Mitteleuropa besonderen 
geologischen Situation, dem in dieser Form 
und Mächtigkeit nur hier großräumig und 
oberflächennah anstehenden Gipsgestein, 
ist am Südharz im Laufe von mehreren 
10.000 Jahren eine Landschaft mit extremer 
Verkarstungsintensität, morphologischer 
und biologischer Vielfalt entstanden, die 
hochgradig Schützens wert ist (Vladi 1991). 
Unter dem aus dem jugoslawischen Sprach- 
raum stammenden Begriff „Karst“ versteht 
man das Vorwiegen der unterirdischen Ent
wässerung infolge von Gesteinslöslichkeit. 
Eine Karstlandschaft ist ein zusammenhän

gender Raum, dessen oberirdisches Er
scheinungsbild und dessen Entwässerung 
durch das weitflächige und meist tiefrei
chende Auftreten löslicher Gesteine be
stimmt ist. In Mitteleuropa sind dies Kalke, 
Dolomite und Gipse. Am Südharz dominie
ren die im ausgehenden Erdaltertum, d.h. 
vor 258-251 Mio. Jahren in einem warmen 
Flachmeer abgelagerten Gipse und z.T. als 
Riffbildungen vorliegenden Dolomite.
Das Vorwiegen der unterirdischen Entwäs
serung ist ein geologischer Sonderfall. Un
ter “normalen” Umständen, also außerhalb 
von Karstgebieten, ist der Kluft- oder Po
renraum  des U ntergrundes soweit mit 
Grundwasser gesättigt, daß ein Grundwas- 
serabstrom von den Hängen zur Talmitte, 
dem Vorfluter hin stattfindet und diesen
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speist. In Karstgebieten ist das Grundwas
ser nicht auf den nächsten Bach oder Fluß 
eingestellt, sondern auf eine oft weit ent
fernte und deutlich tiefer liegende Karst
quelle. In Trockenwetterzeiten fallen die 
Fließgewässer trocken, nicht wegen Was
sermangel oder Verdunstung, sondern in
folge des Versickerns des Flußwassers in 
die durch Gesteinskorrosion geweiteten 
Klufträume und Gerinnehöhlen des Unter
grundes.
Genau dies ist die prägende naturräumliche 
Situation des Südharzes. Die Korrosion von 
leicht löslichem Gips, nachgeordnet auch 
des schwerer löslichen Dolomites, führte im 
Verlaufe des Eiszeitalters und der Nacheis
zeit (Holozän) zu einer Fülle von Karster
scheinungen wie Flußversinkungen und 
Bachschwinden, Karstquellen, Poljen und

Überflutungsflächen, Erdfällen, Dolinen, 
Laughöhlen, Gerinnehöhlen (Schlotten), 
Kegelbildungen, Karrenfeldem u.a.
Am deutlichsten offenbart sich der Karst
formenschatz in den zahllosen Erdfällen am 
Südharz. Allein ca. 10.000 Formen existie
ren im Landkreis Osterode am Harz; jährlich 
kommen etwa 10 Einsturzereignisse hinzu. 
Ein Erdfall ist mehr als nur eine geologische 
Erscheinung: ein Kleingewässer mit Verlan
dungszonen, Ufervegetation, Amphibien- 
und Libellenfauna sowie organischen Se
dimenten, die in ihren Pollen- und Stoffpro
filen die Vegetations- und Landnutzungs
geschichte der weiteren Umgebung seit 
Jahrtausenden lehrbuchhaft konserviert 
haben.
Ein in der Fläche massiertes Auftreten von 
Höhlen und nach ihrem Einsturz von Erd-

Abb. 1: Südhang des Rötzel, zwischen Beierstein (links) und Hainholz. Mesophiles Grünland, 
hangaufwärts in Halbtrockenrasen auf Dolomit übergehend. Die Flurbezeichnung “Am 
Weinberg” verweist auf eine frühere Nutzung dieses trockenwarmen Hanges für die 
Meßweingewinnung (Foto: Vladi)
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fällen führt an Schichtstufen zusammen mit 
der Lösungsunterschneidung zu deren all
mählicher Zurückverlegung und zum Ver
bleib weiträumiger Auslaugungssenken 
(Subrosionszonen). Höhlen und Höhlenrui
nen, Quellen und verlandende Seen sind 
begehrte Fundplätze der ur- und frühge
schichtlichen Forschung, die hier am Süd
harz seit jeher einen Schwerpunkt hat. Karst
grundwasser und die großen Karstquellen 
dienen der Gewinnung von Trinkwasser 
(Rhumequelle) und zur Abfüllung von Mi
neral- und Heilwasser (Förste).
Es ist verständlich, daß diese Landschaft, 
die in ständigen dynamischen Veränderun
gen steht, für das Siedlungswesen und den 
Verkehrswegebau voller Probleme steckt. 
Auch die rohstoffliche Nutzung der Gips- 
und Dolomitgesteine in fast 30 Steinbrüchen 
führt zu permanenten Konflikten mit dem 
Naturschutz oder der Trinkwassergewin
nung. Schadstoffhavarien haben weiträu
mige und ungeahnte, meist nicht rückhol- 
bare Folgen. Nur durch unablässige An
strengungen in der ingenieur- und natur
wissenschaftlichen Forschung sowie im 
Wasserschutz können Probleme und Kon
flikte, deren Ursachen und Folgen wir heu
te nur ausschnitthaft verstehen, künftig er
folgreicher gelöst werden.

2. DATENZUWACHS IN DER SÜD
HARZER KARSTFORSCHUNG

Bereits Johannes Thal beschrieb 1588 in 
seiner „Sylva Hercynia“ den Südharz als 
eine Region von großer Artenvielfalt. Seit
dem ist eine Fülle von Literatur über dieses 
dem eigentlichen Südharz vorgelagerte Ge
biet erschienen. Dennoch blieb es stets im 
Schatten des bekannteren und w issen
schaftlich viel stärker beachteten Harzes, 
und an dieser Situation hat sich bis heute 
wenig verändert.

Im Zuge der Debatte um das Naturschutz
gebiet Hainholz, Fragen der Rohstoffgewin
nung und um das geplante Biosphärenre
servat Südharz ist eine Fülle von Literatur 
zu verschiedenen geo- und biow issen
schaftlichen Spezialaspekten des Gebietes 
erschienen.
Auf Initiative der heutigen Arbeitsgemein
schaft für Karstkunde Harz e.V  und als 
Auftragsarbeiten für die untere N atur
schutzbehörde des Landkreises Osterode 
sind zudem seit Mitte der 70er Jahre einige

Abb. 2: “Karrenfeld” unter Buchenlaubholz im 
Naturschutzgebiet “Hainholz”. Ein Teil 
dieser Flächen mit irregulär herausragen
den Gipsköpfen ist anthropogen exhu
miert, Zeugnisse von landwirtschaftlicher 
Mergelgewinnung für die ehemalige Do
mäne Düna. Hier wurde der in Lösungs
karren akkumulierte Lösungsrückstand 
des Gipses in Handschachtung gewon
nen

(Foto: Vladi)
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unpublizierte Kartierungen erfolgt, die in der 
Zusammenschau einen sehr vollständigen 
Überblick und umfangreiche Detaildaten 
überwiegend zu den geowissenschaftlichen 
Aspekten der Gipskarstlandschaft liefern. 
Dies sind der Höhlenkataster Harz, gefer
tigt von der seinerzeitigen A rbeitsge
meinschaft für niedersächsische Höhlen 
1977, ständig fortgeschrieben durch die 
Arbeitsgemeinschaft für Karstkunde Harz 
e.V. (Fricke 1998), ein Erdfallkataster im 
Maßstab 1:5.000, bestehend aus Formblät
tern und Grundkarten mit geologischen und 
botanischen Daten sowie naturschutzfach
lichen Empfehlungen (Hartmann et al. 
1986), und letztlich eine Kartierung 1:10.000 
aller Karsterscheinungen durch das Inge
nieurbüro Völker, Uftrungen, von 1996 und 
1997.
Letztere Arbeit sowie der Erdfallkataster 
haben in der Flächenbeschreibung von 
Gipskarstlandschaften Pilotcharakter und 
haben entsprechend auch Eingang in die 
Ingenieur- bzw. Baugrundgeologie (Büch
ner 1991) gefunden, etwa in die baubehörd
liche Prüfung von Bauvorhaben und in die 
gemeindliche Bauleitplanung. Nachholbe
darf besteht hier noch in der schütz- bzw. 
nutzungsorientierten und flächendecken
den hydrogeologischen Erkundung im 
Gipskarst.
In jüngster Zeit sind im Zuge des allgemein 
wachsenden Interesses an der Südharzland
schaft einige Übersichtsdarstellungen zu 
dieser Landschaft in der Folge einer Reihe 
von Tagungen und Südharz-Symposien er
schienen (Alfred Toepfer A kademie für 
NATURSCHUTZ 1998, BUND THÜRINGEN 1996, 
Landes amt für U mweltschutz Sachsen- 
Anhalt 1992 & 1998); dennoch fehlt bis 
heute immer noch eine alle in den drei Bun
desländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen liegende Teilregionen des 
Südharzer Gipskarstes umfassende Gesamt
darstellung.

Es ist hier nicht der Platz, die bisher erschie
nene Literatur komplett zu referieren; eini
ge der zitieren Schriften enthalten Auswahl
bibliographien zu einzelnen Disziplinen.

3. DIE GESCHICHTE DES 
HAINHOLZ-PROZESSES -  
DETAILS ZU EINEM EXEM
PLARISCHEN KONFLIKT

Der Naturschutz in der Südharzer Karst
landschaft hatte sich stets und hat sich 
derzeit wieder mit ständig wachsendem 
Druck insbesondere der gipsabbauenden 
Firmen auseinanderzusetzen. 
„Pilotcharakter“ hatte der Kampf um das 
Hainholz-Beierstein-Gipskarstgebiet; hier 
wurde mit allen wirtschaftlichen bzw. juri
stischen Mitteln gearbeitet, um die jeweili
gen Interessen durchzusetzen bzw. zu ver
teidigen.
Da es kaum publizierte Literatur gibt, wel
che den Verlauf und die Hintergründe des 
jahrelangen Prozeßgeschehens um das Na
turschutzgebiet Hainholz darstellt, dieser 
Streit aber vor dem Hintergrund der jüng
sten Auseinandersetzungen um das NSG 
Lichtenstein u.a. Gebiete interessant ist, 
insbesondere auch, was den geschlosse
nen Vergleich angeht, sei nachfolgend ver
sucht, diese Lücke ansatzweise zu schlie
ßen (weitgehend nach Ahrens et al. 1981). 
Am 26.3.1963 schloß eine Südharzer Forst
genossenschaft als Zusammenschluß von 
Grundstückseigentümern von Waldgebie
ten, u.a. auch des Hainholzes, einen Pacht- 
und Abbauvertrag mit einer Rohstoffirma. 
Der Vertrag sah einen Abbau auf einem ca. 
20 ha großen Gebiet vor.
Dieses Gebiet bildete aber bereits den zen
tralen Teil einer Fläche, die am 27.11.1962 
durch eine Anordnung des Regierungsprä
sidenten Hildesheim einstweilig für den 
Naturschutz sichergestellt wurde. Durch
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eine Verordnung vom 5.10.1967 wurde das 
vorläufig sichergestellte Gebiet zum Natur
schutzgebiet erklärt.
Gegen die einstweilige Sicherstellung und 
später auch gegen die NSG-Verordnung er
hoben die Forstgenossenschaft sowie die 
Firma Klage vor dem Verwaltungsgericht 
Hildesheim. Gleichzeitig klagten die Forst
genossenschaft und die Firma vor dem Zi
vilgericht auf Entschädigung dafür, daß ih
nen der Gipsabbau im Hainholz untersagt 
worden sei.
Sie vertraten die Auffassung, daß den Na
turschutzm aßnahm en des R egierungs
präsidenten eine ausreichende Rechts
grundlage fehle. Selbst wenn die Maßnah
men rechtmäßig seien, müsse das Land Nie
dersachsen sie gemäß Artikel 14 GG dafür 
entschädigen, daß ihnen seit dem Jahr 1964 
die aus dem Vertrag vom 26.3.1963 durch 
Gipsabbau zu erzielenden Vorteile entgin
gen. Sie behaupteten dazu u.a., sie hätten 
bereits am 24.10.1962 sowie im Anschluß 
an eine Begehung des in Aussicht genom
menen Abbaugebietes mündlich und durch 
Handschlag einen verbindlichen Pacht- und 
Abbauvertrag geschlossen. In der Urkun
de vom 26.3.1963 sei die damit bereits ge
troffene Vereinbarung nur noch schriftlich 
niedergelegt worden.
Ihren Schaden begründete die Firma damit, 
daß sie ihre Gestehungskosten für Rohgips 
durch die Ausbeutung des Vorkommens im 
Hainholz um mindestens zwei DM/t hätte 
senken und somit auch zum Wohl der All
gemeinheit beitragen können.
Die Forstgenossenschaft begründete ihren 
Schaden mit dem Verlust von Förder- und 
Pachtzinsen, die ihnen aus dem Vertrag zu
gestanden hätten. Die Firma verlangte 
3.885.822 DM, die Forstgenossenschaft 
627.450,11 DM, jeweils nebst gestaffelten 
Zinsen. Der Streitwert wurde vom Landge
richt Göttingen auf Antrag der Kläger auf 
insgesamt ca. 34 Mio. DM festgesetzt.

Damit war der Naturschutz in der Südharzer 
Karstlandschaft in einer schwierigen Defen
sivsituation.
Wichtig für den weiteren Prozeßverlauf war 
und ist, daß die Firma 1967 wenige Wochen 
vor dem Inkrafttreten des NSG-Verordnung 
in geringem Umfang Gipsabbau in die Wege 
geleitet hatte, der zwar keinen nennenswer
ten Umfang erreichte, aber dennoch bis 
heute sichtbare Spuren hinterließ.
Damit hatte die Firma einen Gipsabbau in 
der Zeit ins Werk gesetzt, in der das Gebiet 
nicht unter Schutz stand. Der Regierungs
präsident in Hildesheim hatte nämlich sechs 
Wochen zwischen der Aufhebung der 
einstweiligen Sicherstellung und der NSG- 
Verordnung verstreichen lassen.
Das beklagte Land Niedersachsen, vertre
ten durch den Regierungspräsidenten in 
Hildesheim, verteidigte die Notwendigkeit 
der Naturschutz-Maßnahmen und bestritt, 
daß die klagenden Parteien bereits am 
26.3.1963 einen Pacht- und Abbauvertrag 
geschlossen hätten, und daß die Firma we
nig später mit dem Gipsabbau beginnen 
wollte.
Das Landgericht Göttingen beurteilte die 
Zahlungsansprüche der Forstgenossen
schaft und der gipsabbauenden Firma als 
gerechtfertigt.
Das Land Niedersachsen legte gegen die
ses Urteil Berufung beim Oberlandesgericht 
Celle ein. Dieses hat am 14.11.1975 durch 
ein Teilurteil die Klage der Forstgenossen
schaft abgewiesen. Daraufhin legte die 
Forstgenossenschaft zusammen mit der Fir
ma Revision beim Bundesgerichtshof ein, 
mit dem Ziel, das landgerichtliche Urteil wie
derherzustellen.
Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs 
in Karlsruhe hob am 2.2.1978 das Teilurteil 
des O berlandesgerichts in Celle vom 
14.11.1975 auf und verwies die Sache mit 
Auflagen an das Oberlandesgericht zurück. 
Für falsch beurteilte der Bundesgerichts
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hof, daß das Oberlandesgericht es offen
ließ, ob das Hainholz oder Teile davon auf
grund rechtswirksamer Anordnung unter 
Naturschutz gestanden hätten oder ob das 
Hainholz eine “Situationsgebundenheit” 
aufweise. Damit ist gemeint, daß aus der 
Situation der Grundstücke erkennbar ist, ob 
sie die Voraussetzung besitzen, N atur
schutzgebiet zu sein.
Diese würde jeden einsichtigen Eigentümer 
vom Gipsabbau in diesem Gebiet abhalten, 
da er erkennen müßte, daß es sich hier um 
eine “einzigartige Naturerscheinung” han
dele. Somit müßte eine Unterschutzstellung 
nicht als Eingriff in die Eigentumsrechte der 
Forstgenossenschaft erscheinen. Vielmehr 
hatte das Oberlandesgericht die Auffas
sung in den Vordergrund gestellt, daß die 
Genossenschaftsversammlung dem Vertrag 
mit der Firma über den Gipsabbau nicht in 
der erforderlichen Form zugestimmt habe, 
so daß eine rechtlich gesicherte Möglich
keit, das Gebiet zur Gipsgewinnung zu nut
zen, nicht bestanden habe.
Die Forstgenossenschaft habe das Gebiet 
daher der Firma nicht ohne Verstoß gegen 
ihre eigene Satzung überlassen können, für 
die der Gipsabbau eine Zweckänderung der 
bis dahin ausgeübten Nutzung darstelle. 
Die Satzung sah nämlich vor, daß der ge
samte Grundbesitz der Genossenschaft zur 
Holzzucht benutzt werden solle.
Eine Zweckänderung erfordere daher eine 
Änderung der Satzung. Diese wäre indes
sen nur mit einer Mehrheit von zwei Drit
teln der vorhandenen Stimmen möglich ge
wesen, die von der Versammlung am 
13.3.1962 nicht erreicht worden sei. Solan
ge also jeder einzelne Forstgenosse die Ver
tragsabwicklung aus Rechtsgründen unter
binden könne, sei der Forstgenossenschaft 
durch die Naturschutzmaßnahmen keine 
Schaden entstanden.
Der Bundesgerichtshof rügte diese Begrün
dungen, die seiner Auffassung nach das

Urteil des Oberlandesgerichts nicht tragen 
können. Zwar sagte er, daß bei gegebener 
“Situationsgebundenheit” eine aus Natur
schutzgründen angeordnete Nutzungsbe
schränkung -  unter Erhaltung bisheriger 
Land- oder forstwirtschaftlicher Nutzung -  
keine Enteignung darstellt. Die Nutzungs
beschränkung sei lediglich Ausdruck der 
Sozialbindung des Eigentums.
Andererseits ging der Gerichtshof zugun
sten der Forstgenossenschaft davon aus, 
daß das Gebiet auch für einen einsichtigen 
Eigentümer für eine Nutzung durch Gips
abbau in Betracht komme. Die naturschüt
zenden Maßnahmen des Regierungspräsi
denten gingen daher über das Maß dessen 
hinaus, was die Forstgenossenschaft auf
grund der Sozialbindung ihres Eigentums 
entschädigungslos hinnehmen müsse. 
Darüberhinaus fragte der Gerichtshof, ob 
nicht durch Maßnahmen des Regierungs
präsidenten und später des Kultusministers 
eine einer Enteignung vergleichbare Hand
lung vollzogen wurde und der Forstgenos
senschaft Schaden entstand. Er bejahte die
se Frage, da sich durch die Maßnahmen 
schon allein der Verkehrswert der Grund
stücke gemindert habe. Insofern verwarf der 
Bundesgerichtshof die Begründung des 
Oberlandesgerichts.
Eine andere Frage lautete, ob das Hainholz- 
Gebiet bei der Stellung unter Naturschutz 
ähnlich zu behandeln sei, wie Gebiete für 
m ilitärische Schutzbereiche oder Bau
schutzbereiche eines Flughafens. Hierbei ist 
eine Entschädigung infolge einer “Gebiets
erklärung” allgemein anerkannt.
Hierzu entschied der Senat, daß er nicht zu 
beurteilen habe, ob die Maßnahmen des Re
gierungspräsidenten in Hildesheim rechtlich 
wie eine “Gebietserklärung” zu werten sind. 
Die aus den Maßnahmen resultierenden Be
schränkungen für die Forstgenossenschaft 
seien jedenfalls fühlbar geworden, “wie der 
unstreitige Sachverhalt ergibt”.
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Das Gericht stellte fest, daß das Vorhaben 
der Forstgenossenschaft, Flächen im Hain
holz an die Firma zur Gipsausbeute zu ver
pachten, möglich und beabsichtigt sein 
könne.
Diese Frage könne nicht allein danach be
urteilt werden, ob der Pachtvertrag vom 
26.3.1963 wirksam geschlossen worden sei 
und ob ihr Vorstand sich dabei an die sat
zungsmäßigen Befugnisse gehalten habe. 
Selbst wenn das nicht der Fall gewesen 
wäre, schlösse das nicht aus, daß die sat
zungsmäßigen Voraussetzungen jederzeit 
herbeigeführt werden könnten und ein wirk
samer Pachtvertrag geschlossen würde. 
Wäre dies aber der Fall, so ließe sich nicht 
mehr sagen, die Forstgenossenschaft sei 
rechtlich nicht in der Lage, das Gebiet im 
Hainholz zur Gipsausbeute zu verpachten. 
Vielmehr käme es entscheidend darauf an, 
ob die Mitglieder der Forstgenossenschaft 
in der satzungsmäßig erforderlichen Mehr
heit eine solche Verpachtung befürworten 
und bereit sind, die dazu notwendigen Be
schlüsse (einschließlich des Beschlusses 
einer Satzungsänderung) zu fassen.
Der Bundesgerichtshof forderte, falls das 
Oberlandesgericht eine Entschädigungs
pflicht bejaht, bei der Entscheidung über 
die Höhe des Anspruchs folgendes zu be
rücksichtigen: Auch wenn das Oberlandes
gericht eine Enteignung feststelle, könnten 
die Forstgenossenschaft und die Firma kei
nen Schadenersatz, sondern nur eine Ent
schädigung verlangen, die am Wert des 
durch Enteignung betroffenen Rechts aus
gerichtet sei. Insofern bereitete es Beden
ken, daß die Forstgenossenschaft ihren 
Zahlungsantrag mit dem Entgang von För- 
der- und Pachtzinsen begründet habe. Die 
Entschädigung für die vorübergehende 
Nutzungsbeschränkung, um die es sich 
dann handeln würde, könnte aber nach dem 
in der Zeit der Beschränkung ausgebliebe
nen Ertrag berechnet werden.

Der entscheidende Punkt dieses Prozesses 
blieb jedoch die „Situationsgebundenheit”, 
zu der das Oberlandesgericht keine Fest
stellungen getroffen hatte. Es ließ sogar 
ausdrücklich offen, ob das Hainholz wegen 
seiner landschaftlichen Schönheit und an
derer Eigentümlichkeiten eine “Situations
gebundenheit” aufweist (die jeden einsich
tigen Eigentümer vom Gipsabbau in diesem 
Gebiet abhalten würde) oder ob die Maß
nahmen des Regierungspräsidenten eine 
“vernünftigerweise” in Betracht zu ziehen
de Nutzungsmöglichkeit ausgeschlossen 
haben.
Der Bundesgerichtshof wies das Oberlan
desgericht in Celle an, sich bei seiner neu
erlichen Entscheidung bezüglich der “Situa
tionsgebundenheit” auch mit dem Vorbrin
gen der Forstgenossenschaft auseinander
zusetzen, daß in der Umgebung des Hain
holzes bereits Gips abgebaut werde.
Weiter sollte das Oberlandesgericht prüfen, 
ob die besondere Qualität und Abbauwür
digkeit der Gipsvorkommen seinen Abbau 
in einer Weise fordert, die sich bei Abwä
gung aller Umstände und Belange gegen
über den Interessen des Naturschutzes 
durchsetzt.

Soweit die Argumentation der Gerichte.

Ahrens et al. (1981) stellten hierzu fest, daß 
es damit die Aufgabe der höheren Natur
schutzbehörde war, durch Gutachten über 
Geologie, Botanik und Zoologie, aber auch 
durch geschichtliche und heimatkundliche 
Forschungen die Einzigartigkeit der Situa
tionsgebundenheit dieses Gebietes zu “be
weisen”.
Das Interesse des Landes Niedersachsen 
bestand in der Erhaltung des Hainholzes 
und gleichzeitig in der “Erhaltung der gips
abbauenden Firma”, die damals an der Ober
weser mehr als 800 Arbeitsplätze anbot. 
Das Land Niedersachsen focht daher den
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Prozeß nicht durch, sondern strebte einen 
außergerichtlich Vergleich an, der die Firma 
weiterhin mit Naturgips versorgen sollte. 
Bei den Flächen für den ersatzweisen Ab
bau war an ein in der Nähe liegendes Bun
deswehrgelände gedacht.
Es bestand das Ziel, daß die Forstgenos
senschaft mit der Gewährung eines Be
trages, der weit unter dem Streitwert liegt, 
ihre Bodenabbaurechte an das Land Nie
dersachsen abtritt. Der Prozeß könnte ab
gebrochen w erden und das H ainholz 
würde als N aturschutzgebiet erhalten  
bleiben.
Obwohl in diesem Prozeß endlich einmal 
die Möglichkeit bestand, ein Präzedenz- 
urteil zu schaffen, in dem das Allgemein
interesse aus der Notwendigkeit des Na
turschutzes abgeleitet und den wirtschaft
lichen Interessen vorangestellt werden 
könnte, verzichtete das Land Niedersach
sen auf diese Möglichkeit.
M it einem Sieg vor G ericht hätte das 
Land jedoch durch unabhängig erarbei
tete wissenschaftliche Erkenntnisse die 
Einzigartigkeit dieses Gebietes beweisen 
können. Durch ein Urteil in dieser Rich
tung wären die gipsabbauenden Firmen 
verstärkt und beschleunigt gezwungen 
gewesen, Alternativen zum Naturgips zu 
suchen, beispielsweise über die Nutzung 
von REA-Gipsen (s. Abb. 3).
Wie bereits angedeutet, wurde der Prozeß 
trotz der durchaus nicht schlechten Sieges
chancen vom Land Niedersachsen nicht 
durchgefochten. Es kam zu einem außerge
richtlichen Vergleich, wobei eine Entschädi
gungssumme in mehrfacher Millionenhöhe 
aus Naturschutzmitteln gezahlt wurde !
Die Firma erhielt darüber hinaus die Zu
sage, an anderer Stelle in neuen Brüchen 
ungehindert Gipsabbau abbauen zu dür
fen, in Gebieten wohlgemerkt, die für den 
Naturschutz auch von großer Bedeutung 
waren bzw. sind.

Durch den geschlossenen Vergleich, der der 
Firma durch das Land Niedersachsen andere 
Naturgipsvorkommen sicherte, kam keine für 
den Naturschutz grundsätzlich positive 
Wende zustande. Zwar wurde das Hainholz- 
Beierstein-Gebiet gesichert, aber der Gipsab
bau würde dadurch letztlich nur verlagert. 
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, im 
Zuge deren Erarbeitung auch die Autoren 
„mit voller Wucht“ in die ökologisch-öko
nom ischen A spekte der N aturschutz
problematik eingeführt wurden, kamen we
sentlich durch den Hainholz-Band der Na
turhistorischen Gesellschaft Hannover 
(1981) u.a. Schriften zur Publikation.
Die Auseinandersetzungen um das Hain
holz dauerten nahezu 20 Jahre an und be
schäftigten ganze Scharen von Beamten, 
Managern, Wissenschaftlern und Natur
schützern. Die dabei aufgewandten Lohn-,

.980 82 84 86 88 1990 92 94 96 98 2000
Jahre

Abb. 3: REA-Gipsmenge aus Stein- und Braun
kohlekraftwerken in Deutschland 
1980-2000 nach Angaben der Gips
industrie (Hamm 1994)
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Honorar- und Sachkosten dürften der ge
währten Entschädigung aus dem Vergleich 
nicht nachgestanden haben. Sie wurden 
seitens der damals im Südharz noch kaum 
existenten Naturschutz verbände wesentlich 
durch die Karst- und Höhlenforscher ge
führt, setzten den Startpunkt der Umwelt
diskussion im Südharz und führten zur Grün
dung der ersten Bürgerinitiativen im Land
kreis Osterode.
Der behördliche und private Naturschutz 
war im Zuge der Begleitung dieser prozes
sualen Auseinandersetzungen darauf an
gewiesen, das Hainholz-Gebiet mit seinen 
Höhlen stark in den Fokus der öffentlichen 
Beachtung zu stellen, um Akzeptanz für den 
Schutz des im wesentlichen nur in Fach
kreisen und bei wenigen Einheimischen 
bekannten Gebietes zu schaffen.
Mit Verordnung vom 6.2.1991 wurde in ei
ner erweiterten Flächenausdehnung von 
jetzt 350 ha das Naturschutzgebiet unter 
dem Namen „Gipskarstgebiet Hainholz-Bei
erstein“ neu gesichert. Dem gingen jahre
lange Auseinandersetzungen zwischen dem 
Landkreis Osterode am Harz, dem Land Nie
dersachsen und der Rohstoffw irtschaft 
voraus. Auslöser war im Jahre 1984 die 
A ufstellung des Regionalen Raum ord
nungsprogrammes für den Landkreis Ost
erode am Harz, mit der auch über die Zu
kunft dreier, das Hainholz umgebender wei
terer Gipsflächen zu entscheiden war. 
Insbesondere deren größte, das Gebiet 
M ädchenlöcher-Buschwiesen mit einem 
Lagerstätteninhalt von wenigen Millionen 
Tonnen Gips war Gegenstand langwieriger 
und kontroverser Betrachtungen, an denen 
neben dem in dieser Sache sehr engagier
ten damaligen Ministerpräsidenten Dr. E. 
A lbrecht mehrere M inisterien, andere 
Dienststellen und der Landkreis, getragen 
von in dieser Sache einstimmigen Kreis
tagsbeschlüssen, auch mit Besichtigungen 
in der Örtlichkeit beteiligt waren.

Im Frühjahr 1988 konnte dann mit einem 
vorläufigen Schlußstrich der sog. Gipskom
promiß erzielt werden. Dieser sah die weit
räumige Absicherung des Hainholzgebie
tes als Naturschutzgebiet und -  im Raum
ordnungsprogramm -  als Vorranggebiet für 
Natur und Landschaft vor; auf der anderen 
Seite wurde der Rohstoffwirtschaft der wei
tere Abbau in anderen Landschaftsteilen, 
insbesondere im Gebiet Lichtenstein zuge
sichert.
In der Folge dieser Auseinandersetzungen 
wurde das Hainholz-B eierstein-Gebiet bun
desweit bekannt -  mit allen Konsequenzen 
für den Natur- und Höhlenschutz. 1992 
wurde das Gebiet nach vierjährigen Vorar
beiten in das BMU-Förderprogramm zur 
Errichtung und Sicherung schutzwürdiger 
Teile von Natur und Landschaft mit gesamt
staatlich repräsentativer Bedeutung aufge- 
nommen (B ernd et al. 1994). Im Zuge der 
Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes 
sollen auf Verlangen des Bundesamtes für 
Naturschutz die Investitionen von bis zu 
10 Mio. DM für Landkauf und Erstinstand
setzung (Renaturierungen, Pflanzungen 
etc.), zu denen der Bund 75% beiträgt, auch 
rechtlich durch Novellierung und Erweite
rung der Verordnung vom Februar 1991 ab
gesichert werden. Die Verordnung, deren 
strittigster Punkt zum Zeitpunkt dieser Ver
öffentlichung eine eventuelle Verschlie
ßung der bekannten Jettenhöhle darstellt, 
wird voraussichtlich noch 1999 in Kraft tre
ten.
Im Juni 1997 schaffte ein Sturmereignis op
timale Voraussetzungen für die Induzierung 
von Naturwald-Entwicklungsprozessen im 
Hainholz (K nolle 1998).
Eine ähnliche Dimension der Auseinander
setzung mit dem Naturschutz erreichte nur 
noch die Diskussion um die geplante Sie
bertalsperre und jüngst die Debatte um den 
Nationalpark Harz.
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4. DER KARSTWANDERWEG 
SÜDHARZ ALS BEITRAG ZUR 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Der Karstwanderweg Südharz wurde als 
landschaftsbezogener, touristischer Wan
derweg und interdisziplinärer thematischer 
Lehrpfad mit geow issenschaftlichen 
Schwerpunkten erschlossen, um einen Bei
trag zur karstlandschaftsbezogenen Öffent
lichkeitsarbeit zu leisten (V ölker 1997).
Die erschlossene und dokumentierte The
menpalette des Weges umfaßt insbesondere 
die Bereiche Geologie und Hydrogeologie, 
Reliefgenese, Archäologie, Paläontologie, 
Umwelt, Klima, Vegetation und Fauna, Sied- 
lungs- und Wirtschaftsgeschichte, jüngere 
Vergangenheit, Handwerk, Forschungsge
schichte, Baugrund, Gewässerkunde und 
Kulturlandschaftsgeschichte.
Der Weg verläuft ausschließlich auf vorhan
denen land- und forstwirtschaftlichen Wirt
schaftswegen bzw. Wanderpfaden. Die ge
samte Wegelänge mißt ca. 200 km mit insge
samt 200 Erläuterungstafeln; im Landkreis 
Osterode am Harz verlaufen -  bedingt durch 
die größere Ausstrichbreite der Zechstein
schichten -  zwei parallele Wege zu je 62 und 
44 km mit zusammen 90 Erläuterungstafeln, 
d.h. es kommt nahezu eine Tafel auf 1 km 
Wegstrecke.
Die Karsterscheinungen zu sehen und in 
ihrer geogenen Dynamik zu verstehen, der 
historischen Entwicklung von Rohstoffver
arbeitung und Handwerk zuzuschauen, die 
Vegetationsgeschichte und Pflanzenarten 
der Trockenrasen, Obstwiesen, Hude- und 
Mittelwälder zu studieren, zu verstehen, daß 
diese Formen ohne Schafhaltung, Schnei- 
telung der Hainbuchen und Nutzung des 
Obstes untergehen, aber auch die neue 
Waldwildnis der Naturwaldprozesse im 
Hainholz und letztlich die Schönheit und 
Eigenart dieser an Farben und Strukturen 
reichen Karstlandschaft Südharz zu erleben

und den Impuls zu vermitteln, daß es sich 
lohnt, in dieser Landschaft zu leben und 
sich für ihre Unversehrtheit einzusetzen: all 
das kann und soll mit dem Karstwander
weg Südharz vermittelt werden. Er ist einer 
der längsten und vielgestaltigsten themati
schen Wanderwege in Deutschland! 
Bestimmt ist der Karstwanderweg Südharz 
für alle Zielgruppen, d.h. zunächst für den 
allgemeinen Tourismus, die Bildung durch 
Schulen, Hoch- und Volkshochschulen, für 
Fachexkursionen, Forschung, interessierte 
Einzelwanderer und geführte Wanderun
gen; zu Details siehe K r e isv e r w a l tu n g  

S angerhausen  (1996), landratsam t  N ord
hausen  (1997) und V ladi et al. (im Druck). 
Der erste Abschnitt des Karstwanderwe
ges wurde bereits ab 1984 im Kreis Sanger
hausen (DDR) von den damaligen Leitern 
des Karstmuseums Heimkehle, R. u. Chr. 
V ölker eingerichtet. Nach der Wende wur
de die Einrichtung des Weges entlang des 
gesamten Südharzes durch die drei Länder 
Niedersachsen, Thüringen und Sachsen- 
Anhalt, also durch die drei Landkreise Ost
erode am Harz, Nordhausen und Sanger
hausen in Angriff genommen.
Die Unterhaltung von Weg, Markierung 
und Beschilderung erfolgt im Landkreis 
Sangerhausen durch den Förderverein Gips
karst Südharz e.V. in Uftrungen; im Land
kreis Nordhausen durch eine ABM-Gesell- 
schaft; im Landkreis Osterode am Harz ist 
der Weg nach Planung durch F. V ladi und 
unter Finanzierung durch das Land Nieder
sachsen durch den Landkreis Osterode am 
Harz 1994 angelegt worden, allerdings man
gelt es seither an einer entsprechenden 
Unterhaltung durch die Kreisverwaltung. 
Langfristig wird auch die Einbindung in die 
Wegebetreuung des Harzklubs oder weite
rer verbandlicher Träger angestrebt.
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5. DAS GEPLANTE
BIOSPHÄRENRESERVAT
“SÜDHARZ”

Die Jahre 1989/90 waren in vieler Beziehung 
auch Jahre der Wende im deutschen Natur
schutz -  das in Teilen praktisch 90 Jahre 
alte Nationalparkprogramm wurde von Prof. 
Succow aus der Schublade geholt und in 
wesentlichen Teilen umgesetzt. Es umfaßte 
auch einige Biosphärenreservate und Na
turparke, doch konnte dieser Teil des Pro
gramms aufgrund der Hektik der Vereinigung 
nicht mehr komplett umgesetzt werden. Die 
historische Chance, ein Biosphärenreservat 
Südharz-Kyffhäuser in der seinerzeitigen 
Wende-DDR zu schaffen, wurde vertan. 
Dennoch haben die im Südharz gelegenen 
Landkreise und die später teilweise erst neu 
entstehenden Bundesländer bereits 1990 
die Schaffung eines Biosphärenreservates 
als geeignetes und zukunftsweisendes Ziel

formuliert, durch Beschlüsse untermauert 
und entsprechende Planungen in Angriff 
genommen.
Es waren dann wiederum im Umweltschutz 
aktive Karstwissenschaftler welche die Idee 
dieses Großschutzgebietes hochhielten, 
über die Zeit retteten und 1996, immer noch 
angestoßen durch die von der Grenzöffnung 
ausgehenden neuen Impulse für den Schutz 
der Südharzlandschaft, wesentlich dazu 
beitrugen, die Gesellschaft zur Förderung 
des Biosphärenreservates Südharz e.V. zu 
gründen.
1997 wurde das seit Jahren vorbereitete und 
lange erwartete Gutachten zu umweltplane
rischen Zukunftsaspekten des Südharzes 
vorgelegt (U mweltbundesamt 1997). Das im 
Auftrag des Umweltbundesamtes von der 
Planungsgruppe Ökologie + Umwelt, Han
nover erstellte Gutachten zu den Entschei
dungsgrundlagen für die weitere Nutzung 
der Gipskarstlandschaft Südharz/Kyffhäu-

Abb. 4: Suchraum der großen Lösung des geplanten Biosphärenreservats Südharz unter 
Einschluß des Kyffhäusers
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ser unter besonderer Berücksichtigung des 
Bodenschutzes kommt zu der Empfehlung, 
„daß die im Raum befindlichen Absichten 
unterstützt werden sollten, einen Antrag zur 
Anerkennung als Biosphärenreservat zu 
stellen. Das dafür hier vorgeschlagene Ge
biet erfüllt die wesentlichen Anerkennungs
voraussetzungen bereits jetzt, viele Aktivi
täten sind bereits zielgerichtet begonnen 
worden, so z. B. die systematische Siche
rung von Naturschutzgebieten als mögli
che Kern- bzw. Pflegezonen eines Biosphä
renreservates Südharz.“
Dennoch oder gerade wegen dieser con- 
clusio war und ist der Widerstand gegen 
diese Planung groß. Jedoch ist der Nutzen 
eines Biosphärenreservats in der Region 
noch nicht ausreichend transparent ge
macht und Gegenstand des öffentlichen 
Diskurses geworden. Dies betrifft insbeson
dere die Chancen, die sich für innovative 
Betriebe der Landwirtschaft, des Fremden
verkehrs, des Handwerks und Gewerbes 
bieten, wenn Fördermittel im Rahmen der 
EU-Strukturprogramme, u.a. der Agenda 
2000, im Rahmen von Projekten nachhalti
gen Wirtschaftens im ländlichen Raum des 
Südharzes auch tatsächlich zur Ausschüt
tung gebracht werden.

6. DER AUFBAUSTAB
BIOSPHÄRENRESERVAT 
KARSTLANDSCHAFT SÜDHARZ

Wiederum ein Jahr später, mit gemeinsamem 
Runderlaß des Umwelt- und Landw irt
schaftsministeriums vom 9.12.1998, hat die 
Landesregierung von Sachsen-Anhalt den 
wegweisenden Beschluß gefaßt, eine Pro
jektgruppe „Aufbaustab Biosphärenreser
vat Karstlandschaft Südharz“ einzusetzen 
(M inister iu m  für  E r n ä h r u n g , L a n d w ir t 
schaft u nd  F orsten 1999). Dieser Beschluß, 
der von den Naturschutzverbänden lange 
gefordert worden war, legt fest, daß die Pro

jektgruppe organisatorischer Bestandteil 
des Forstamtes Roßla im Regierungsbezirk 
Halle ist und zum Geschäftsbereich des Mi
nisteriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten und des M inisterium s für 
Raumordnung und Umwelt gehört. 
Schwerpunktaufgaben der Projektgruppe 
sind gemäß des o.g. Erlasses:
• K onzeption und E rfolgskontrolle zu 

Schutz, Pflege und Entwicklung der Karst
landschaft

• Einbeziehung überlieferter Fertigkeiten 
der innerhalb der Karstlandschaft leben
den Menschen in die gegenwärtige und 
künftige Bewirtschaftung

• Förderung der Akzeptanz und Beteili
gung der ortsansässigen Bevölkerung 
bezogen auf Zonierung und andere lang
fristige Planungen.

Die Projektgruppe ist laut Erlaß nach Erle
digung des Projektes in eine „Koordinie
rungsstelle Biosphärenreservat Karstland
schaft Südharz“ zu überführen.
Vor dem Hintergrund der langjährigen 
Auseinandersetzungen um den Schutz des 
Gipskarstes kann die Bedeutung der Ein
richtung dieser Projektgruppe für die Grün
dung des Biosphärenreservats Südharz 
nicht hoch genug einschätzt werden.

7. DIE ARBEITSGRUPPE SÜDHARZ

Erneut ein Jahr später und nach den darge
stellten jahrelangen Voruntersuchungen 
verabschiedeten die für den Naturschutz in 
den drei Bundesländern Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständi
gen Minister, Wolfgang Jü t t n e r , Ingrid 
H äussler und Dr. Volker S klenar im Januar 
1999 folgende gemeinsame Erklärung:

Die Gipskarstlandschaft im Südharz ist 
von einzigartigem Naturwert, von großer 
landschaftlicher Schönheit und bietet Le
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bensraum für eine vielfältige Flora und 
Fauna. Die Länder Niedersachsen, Sach
sen-Anhalt und Thüringen tragen hinsicht
lich der Gipskarstlandschaft besondere 
Verantwortung und haben bereits eine 
Reihe von Landschafts- und Naturschutz
gebieten geschaffen und damit wertvolle 
Teile der Gipskarstlandschaft geschützt. 
Dies soll in den jeweiligen Ländern durch 
die Ausweisung weiterer Landschafts- bzw. 
Naturschutzgebiete fortgesetzt werden. 
Natur- und Landschaftsschutz soll sich 
auch aus der Region entwickeln und von 
den dortigen Bürgern, Gemeinden und 
Verbänden getragen werden. Damit kön
nen die notwendigen Verordnungsmaß
nahmen im Natur- und Landschaftsschutz 
die erforderliche Akzeptanz finden.
Die erforderliche Akzeptanz in der Region 
durch die Wirtschaft, die Landwirtschaft, 
die Landkreise, die Kommunen und die 
Verbände ist auch Vorraussetzung für die 
Schaffung eines länderübergreifenden ge
meinsamen Biosphärenreservates für die 
Gipskarstlandschaft Südharz. Die Umwelt
ministerin und -minister der Länder Nie
dersachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin
gen beabsichtigen nicht, ein Biosphären
reservat gegen den Willen der Region aus
zuweisen. Sie setzen auf Dialog und Ge
spräch und die Bereitschaft der Region zu 
einer offenen und sachlichen Diskussion 
über die Entwicklung des Südharzraumes 
unter Beachtung des Nachhaltigkeits
grundsatzes, die den Schutz der Gipskarst
landschaft durch ein Biosphärenreservat 
einschließt. Eine weitergehende Initiative 
eines der beteiligten Länder für sein Ge
biet im Rahmen dieser Erklärung steht ei
ner langfristigen gemeinsamen Auswei
sung nicht entgegen.
Zur Verbesserung der gegenseitigen Infor
mation, zum Erfahrungsaustausch sowie

zur Abstimmung von Maßnahmen in ihren 
jeweiligen Ländern setzen die Umweltmi
nisterin und -minister der drei Länder eine 
„Arbeitsgruppe Südharzu ein, die unter 
jährlich wechselndem Vorsitz der zustän
digen Staats Sekretär e/-innen steht. Für 
1999 übernimmt Thüringen den Vorsitz, 
danach folgen Niedersachsen und Sach
sen-Anhalt.
Die „Arbeitsgruppe Südharz(< führt auch 
einen regelmäßigen Erfahrungs- und Mei
nungsaustausch mit den Landkreisen, Ge
meinden, Wirtschafts-, Landwirtschafts
und Naturschutzverbänden und anderen 
Interessenverbänden durch. Dabei werden 
auch Fragen der Schaffung eines länder
übergreifenden gemeinsamen Biosphären
reservates und die Klärung der Vorausset
zungen für seine Bildung erörtert. 
Hannover, 14.1.99: Wolf gang Jüttner 
Magdeburg, 11.1.99: Ingrid Häußler 
Erfurt, 6.1.99: Dr. Volker Sklenar

8. NATURSCHUTZ IM SÜDHARZ -  
QUO VADIS?

Mit dieser Erklärung haben sich die betei
ligten Länder erneut und klar zu einem Bio
sphärenreservat bekannt, gleichzeitig aber 
auch den Akzeptanzball in dilatorischer 
Absicht geschickt zurück in die Region ge
worfen.
Doch regionale Akzeptanz für Naturschutz 
und nachhaltige Entwicklung wächst nicht 
von allein, sondern muß mühsam geschaf
fen werden. Hier sind wiederum die Länder 
gefordert, und zwar durch die schnellstmög
liche Einrichtung von Biosphärenreservats- 
Informationsstellen und deren Besetzung 
mit qualifiziertem Personal! Die nächste Zeit 
wird zeigen, wie ernst die Länder dieses Ziel 
nehmen. Die Forschung und der Natur- und 
Umweltschutz müssen jedenfalls ohne Un
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terlaß nachhelfen, weitere Schritte in die 
skizzierte nachhaltige Zukunft zu gehen. 
Der Überschwang der gegenwärtigen Nach
haltigkeitsdebatte darf aber auch hier nicht 
vor der Erkenntnis zurückschrecken, daß 
eine nachhaltige Bewirtschaftung von Res
sourcen nur dort möglich ist, wo auch eine 
Regeneration dieser Ressourcen möglich 
ist. Im Falle der mineralischen Rohstoffe 
kann hier langfristig nur eine Substitution 
ihrer Nutzungsbestimmung in Frage kom
men.
Durch den Anfall von REA-Gipsen, die Ent
wicklung anderer Substitutionsmöglichkei
ten von Naturgips und die Gips-Importan
gebote ist in den letzten Jahren bundesweit 
eine neue Lage am Gipsmarkt entstanden; 
es wäre durchaus möglich, auf den Auf
schluß weiterer Steinbrüche zu verzichten 
(K nolle & B rust  1995).
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